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diesen insgesamt bezogen haben. Man vermutet, daß es sich um die Graf­
schaft im Flutwiddegau gehandelt hat, der sich oberhalb von Celle am Süd­
ufer der Aller hinzog und in Quellen aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhun­
derts ein paarmal erwähnt wird104. Zwei Fälschungen des 12. Jahrhunderts, 
die jeweils eine Besitzliste für St. Michael in Hildesheim enthalten, behaup­
ten, daß 1022 verschiedene Orte in pago Flutwidde in prefectura Thammonis 
gelegen seien105. Diese Angaben werden im allgemeinen als zuverlässig be­
trachtet, wenngleich ein zwingender Beweis dafür nicht erbracht worden 
ist. Thammo (= Thankmar) gilt vermutlich zu Recht als der Bruder Bi­
schof Bernwards. Nun war die Grafschaft früher im Besitz des Pfalzgrafen 
Dietrich und dann seines Sohnes Sirus gewesen106. Der erstere war 995 ge­
storben107, der letztere vermutlich wenige Jahre später, jedenfalls wohl vor 
1013. Wenn Dietrich, wie man annimmt108, auch der Vater Thammos (und 
Bernwards) war, dürfte die Grafschaft nach dem Tod des Sirus in die Hände 
Thammos, also seines (und Bernwards) Bruders, gelangt sein. Unter diesen 
Umständen hätte das Diplom nicht den Zweck gehabt, Bernward im Jahr 
1013 für eine unmittelbar bevorstehende Nachfolgeregelung freie Hand zu 
lassen (wozu es keiner Urkunde bedurft hätte), sondern ihm nach dem 
(vielleicht voraussehbaren?) kinderlosen Tod seines Bruders ein Mitspra­
cherecht bei der Wiederverleihung der Grafschaft zu sichern. Tatsächlich 
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verwandt gewesen zu sein scheint, wäre das immerhin denkbar. In dem Verzeichnis der 
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